
V E R O R D N U N G 

Seuchenabgabe 

Der Gemeinderat der Marktgemeinde Brunn am Gebirge hat in seiner Sitzung am 

01.12.2005, aufgrund § 6 Abs. 5 NÖ Seuchenvorsorgegesetz, LGBl. 3620-0 beschlossen: 

§ 1 
Seuchenvorsorgeabgabe, Teilbeträge, Fälligkeit 

Die Seuchenvorsorgeabgabe (§3 NÖ Seuchenvorsorgeabgabegesetz) ist jährlich in 4 
gleichen Teilen zu entrichten. Diese Teilbeträge sind jeweils am 

15.02. 

15.05. 

15.08. 

15.11. 

fällig. 

§ 2 
Inkrafttreten 3 

Diese Verordnung tritt mit 01.01.2006 in Kraft 

Für den Gemeinderat 
Die Bürgermeisterin: 

 

Helga Markowitsch 

 

angeschlagen am: 05.12.2005 
abgenommen am: 20.12.2005



 

Die Kundmachungsfrist beträgt gemäß § 59 NÖ Gemeindeordnung 1973 zwei Wochen. 

Die Anbringung eines Anschlags- bzw. Abnahmevermerks ist zum Beweis dafür notwendig, 

dass die zweiwöchige Kundmachungsfrist eingehalten wurde. Wenn beispielsweise der 

Anschlag an der Amtstafel am 05.12. 2005 vorgenommen wurde, so endet die 

zweiwöchige Kundmachungsfrist am 19.12.2005, und darf daher ist die Abnahme von der 

Amtstafel frühestens ab 20.12.2005.  

 


